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Sehr geehrter Herr Mag. Krasa 
 
Wir bedanken uns einerseits für die Änderung der gegenständlichen 
Bewilligung für den Freiballon OE-ZBS.  
Andererseits finden wir Ihre abschlägige Stellungnahme betreffend 
Wechselhüllen mit unterschiedlichen Kennzeichen (OE-SBS, OE-RBS) 
als bedauernswert und praxisfremd und möchten hierzu folgende 
Stellung abgeben: 
 

Keinesfalls wollen wir hier Ihre Rechtskenntnisse in Zweifel ziehen 
und sind überzeugt, dass Ihre Aussagen dem gültigen Fernmelderecht 
entsprechen, jedoch hat sich durch die Änderung der ZLLV `05 eine 
neue Situation im Bereich Ballone ergeben.  
Fakt ist, das in unserem speziellen Fall eine über Jahre legale 
Situation plötzlich zu einer illegalen wird und man als Halter von 
Ballon-Wechselhüllen gezwungen werden soll, für ein und die selbe 
Funkanlage (1x VHF, 1x XPDR) mehrere Bescheide zu beantragen und 
vor allem mehrfach Gebühren zu bezahlen. durch die Übergangsfrist 
der ZLLV `05 bis 2007 werden diesbezüglich noch viele derartige 
Fälle akut werden.  
 

Es ist für ein „normales“ Luftfahrzeug durchaus gerechtfertigt, 
anzunehmen, dass fix eingebaute Einheiten vorhanden sind und diese 
ausschließlich in dem jeweiligen LFZ verwendet werden.  
Vermutlich begründet sich darauf die Ihrerseits erwähnte Stelle im 
Fernmelderecht. Für einen Ballon sind keinerlei besonderen 
technischen Merkmale erforderlich, die diesen für die Verwendung 
mit Flugfunkanlagen qualifizieren oder nicht.  
Außerdem erwähnt die ZLLV `05 ausdrücklich die Möglichkeit der 
Verwendung von Ballon-Wechslhüllen, wenn auch mit 
unterschiedlichen Kennzeichen.  
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Nur ist eine Ballonhülle alleine noch kein Luftfahrzeug, sondern im 
Sinne des LFG eine Komponente und somit ein Luftfahrgerät. 
Da jeder Ballonfahrer sein Funkgerät (& eventuell Transponder) in 
einer eigenen Box eingebaut hat, die mit einem Gurt im Ballon 
befestigt und ebenso leicht entfernt werden kann, ist 
ausschließlich die Befähigung des Piloten dafür ausschlaggebend.  
 
So gesehen war die bisherige Regelung schon praxisfremd und 
fragwürdig, da dadurch aber keine gesonderten Kosten angefallen 
sind, für jeden akzeptabel. 
Durch unsere Prüfertätigkeit im Rahmen unseres Instandhaltungs-
Betriebes für Heißluftballone ist unser Kontakt zur Austro-
Control ein recht intensiver. Auf die gegenständliche Problematik 
angesprochen hat man auch seitens der Austro-Control wenig 
Verständnis für diese Vorgehensweise der Fernmeldebehörde 
aufbringen können und sieht dies eher als willkommene 
Geldbeschaffungsmaßnahme. Wir sehen darin eher ein 
Kommunikationsproblem der betroffenen Stellen. 
Da Gesetze & Verordnungen von Menschen gemacht werden und 
Menschen dienen sollen, sind wir der Meinung, dass in dieser 
Situation, sollte das Fernmelderecht nur in der von Ihnen 
präsentierten Weise ausgelegt werden können, eine Abänderung 
betreffend der Sondersituation Freiballone dringend erforderlich 
wäre. Eine gebührenabhängige Koppelung an das Kennzeichen in der 
derzeitigen Variante kann nicht der Weisheit letzter Schluss sein, 
denn selbst die Haftpflichtversicherer sind in der Lage gewesen, 
sich auf die neue Situation einzustellen und die Polizzen so zu 
verfassen, dass auf Konsequenzen bei möglichem Missbrauch 
hingewiesen wird.  
 
Mit dem Weiterbestand der derzeitigen Regelung bzw. Auslegung wird 
leider auch das in den letzten Jahren im Rahmen unserer 
Prüftätigkeit mühsam aufgebaute Verständnis der Halter betreffend 
fernmeldebehördlicher Bewilligung wieder sinken. 
 
Es steht der Fernmeldebehörde ja ohnedies frei, die in den letzten 
Jahren intensivierten Kontrollen weiter durchzuführen.  
 
Nach Durchsicht unserer finanziellen Möglichkeiten sehen wir uns 
gezwungen, unseren Antrag für EINE bewegliche Funkanlage EINEN 
Bescheid zu beantragen, weiter aufrecht zu erhalten. 
 
 
Mit freundlichen Grüssen  
 

 
    Ing. Nikolaus Binder 
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